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Der nme Schweizerische Republikaner.

Dienstag, den iz October lgoi. Siebentes Quartal. Den 20 Vendémiaire. X.

Gesetzgebender Rath, f. Sept.
Fortsetzung.

(Beschluß des Gutachtens der Finanicommißion, die

Berichtigung ihrer noch rükständigen Geschäfte

betreffend.)

Hingegen liegt in der That noch beyder Com. eine

ziemliche Anzahl Schriften, die entweder ad acta gelegt

werden können, oder was einige einzelne betrift, an

die Vollziehung zu überweisen wären. Der größere j

Theil dieser Schriften kommt noch von der vorigen

Legislatur her, und sie wurden als obsolet lediglich

bey Seite gelegt. Andere beziehen sich auf Gegenstände,

worüber in neuern Gesetzen bereits verfügt worden ist,

und die mithin von selbst fallen. Noch andere sind

von so einer Art, daß jezt bey bevorstehender Einfuh-

rung einer neuen Constitution nicht wohl mehr von der

provisorischen Regierung darüber verfügt werden kann.

Diese Schriften sind folgende:

I. Feodalgeschäfte, Zehndsachen.

1) Eilf Bittschriften aus dem Cant. Leman, wegen

des Loskaufs der Feodalrechte und der Vernichtung der

daherigen Titel. Jenner -79?.
2) Petition von >? Gemeinden des Distr. Cossonay

C. Leman, ähnlichen Inhalts. Febr. 1799.
z) Petition des B- Michaud von Aveuex C. Leman,

wegen Loskauf des Boöenzinses seiner i/z Reben.

Jenner i??9.
4) Der Gemeinde Dürnten C. Zürich Beschwerde

wegen zugemutheter Zehndenentrichtung. März 1799.
5) Bittschrift verschiedener Bürger tm Thurgau,

wegen Loskaufung der Erblehen. April -799.
6) Commißionalgutachten von der vorigen Gcsctzge«

bung über den Loskauf der Zehnden und daherige

Liquidation.
7) Zwey Petitionen der Gemeinde Vivis, wegen

Wiedereinführung einiger Verlorner Gerechtigkeiten oder
Entschädigung für dieselben, wie Panaterie, Decavage,
Ohmgeld, Lober u. dgl. Aug. u. Sept. igos.

8) Vier Zuschriften der Städte Zürich Solothurn,
und Wmterlhur, so wie des Cantonsgerichts Oberland,
wegen Handhabung der Zehnd. und Bodenzinsgercch.
tigkeiten. Aug. und Sept. igoo.

Nach dem Ermessen der Commißion könnten alle
diese Schriften ad acta gelegt werden. Die meisten

betreffen die Zehnden und Bodenzinse, Gegenstände,
die wenigstens für einmal beseitiget sind. Wegen den

Erblehen wird es nicht mehr der Fall seyn unter der
gegenwärtigen Legislatur noch eine gesetzliche Bestim.
mung zu treffen, und eben so wenig in Betreff der

von der Stadt Vivis reclamirten Gerechtigkeiten.

II. Gemeindgüter u. Weydganggeschäfte.
9) Ein Pak Schriften, enthaltend Vorstellungen

für oder wider die Vertheiluug der Gemeindgüler;
nemlich von folgenden Gemeinden oder einzelnen Bür.
gern derselben, als: Latour, Jferten, Morrens u»b
umliegenden Ortschaften, Uvonaud und Neus im C.
Leman; von Büren und Walkringen im Cant. Bern:
Wiflisburg Cant. Fryburg; Walster, Oberschlatt und
Oberudorf C. Zürich; Bristeck, Wangen und. Ettiswyl
C. Luzern; von Lachen C. Linth.

Durch das Gesetz vom 15. Dec. i8->» ist zum Theil
hierüber verfügt; ein Mehrercs aber wird die jetzige

Gesetzgebung schwerlich mehr beschließen wollen. Diese

Schriften wären demnach sämtlich ad acta zu legen.

10) Thalschaft Annivier C. Wallis für die Aufhe->

bung des Weidgangs. Dec. 1799.

ill Gemeinde BaulineS C. Leman gegen die Wcyd»

gercchtigkeit. März i8c>->.

12) Gemeinde Zug C. Waldstädten, Einfrage wegen
Loskauf des Weydrechts. Jul. 1800.

Diese Sache ist durch das Gesetz vom 4. April unS
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2,. Sept. >sso bestitiget und können mithin die baherk

gen Schriften ad acta gelegt werden.

III. Zoll- unS Sdra-ffen»Sachen.

,z) Ein Pak Schriften, Botschaften und Pêw-
ven, sämtlich von der vorherigen Gesetzgebung herlan,

gend, betreffend die Polizey der Strassen, ihre Unter-.

Haltung und die Errichtung.
14) Botschaft der Vollziehung in Betreff der Markt«

Zölle und des Pfrundzolls von Bern insbesondere.

Ienncr 17??.
,5) Stadt Untersten Cant. Oberland, Vorstellung

wegen ihres Brückenzolls.. März 1799.
16) Botschaft der Vollziehung wegen Errichtung

einer Strasse und eines Zolls im Thal Mossolan Cant.

Fryburg. May 1800.

Da sowohl das Strassen - als das Zollwestn in den

Altribulionen der Vollziehung liegen und über beyde

Gegenstände Gesetze und Beschlüsse vorhanden sind, so

könnten sämtlich diese Schriften lediglich der Vollzie-
hung überwiesen werden, damit sie, wenn io noch

Verfügungen zu treffen wären, das Angemessene vor-
kehren oder aber dieselben in ihre Archive deponiren
lassen könne.

IV. Vermischte Geschäfte

a?) Zehn Botschaften der Vollziehung, als:
i>. Ueber die Gültigkeit der Pachtaccorde der dvri.

gen Regierung« Oct. 1798 (obsolet)«

2. Wie die Brandbeschädigten mit Holz zu unter-

stützen. Ienner 1799 (wird den Eantdusbchör-
den zukommen).

5« Wegen Abtretung eines Todtonackers an die

Stadt Solothurn. Ienner 1799 (ist weiter nicht

mehr svlicitirt worden und soll nicht mehr
nöthig seyn).

4, Wegen Organisation der Bureaux. Feb. 1799
(darüber ist seither verfügt worden).

5. Vorschriften über die Benutzung der Baumrin.
den für die Gerbereyen. April 17s? (da hin
und wieder Verordnungen darüber, so ist der

Gegenstand nicht dringend).
Ä. Gemeinde Givrius Cant. Lemau, Loskauf des

Droit cle LoàeraZs. May >79? (darüber wer-
den die künftigen Zoestordnungen Bestimmungen

treffen).
7. Bestimmung der Taggcldcr für die Statthalter,

wenn st: auf Reisen sind. Ienner 1800 (an der

neuen Regierung zu bestimmen, wenn fie es für
gut ssndeli.

8. Streitigkeit über das Eigenthum des Rathhau«
ses von Bern. April 18---- (eine Cantonssaehe,

Mw Sönderungsgeschäft gehörig).

9. Würdigung der Münzen von Sarine und Brvye.
April 1800 (ftithev von der Vollziehung verfügt,
20. Nov. 1800).

ro. Conttibutionsgeschäft von Fryburg und dahe.
rige Vorschüsse. May >8-0 (kann als beygelegt
angesehen werden).

18) Endlich Vorstellung der Salpetergräber W nger,
wegen Gewinnung des Salpeters u. s. w. Iul. »8°<>

(unbedeutend).
Aus den bey jedem Artikel angezeigten Gründen

wären sämtlich diese Schriften lediglich ad acta zu
legen.

Der Vollzichungsraih zeigt an, daß er über den

Decretsvorschlag, der den Saalmspecloren des gesttzg.

Raths einen Credit von 4000 Fr. eröffnet, nichts zu
bemerke!» habe. Derselbe wird hierauf zum Décrété
erhoben.

Der Voll; Rath zeigt an, daß er über den Décréts,
Vorschlag, der der Gemeinde G^oley C Fryburg bc,
willigt, sich von ihrer Mutterkirche Belfaux zu trennen^
nichts zu bemerken habe. Die ate Berathung wird
vertaget.

Am 6., 7. und 8 Sept. waren keine Sitzungen.

Gesetzgebender Rath/ 9. September.
.Präsident: Lüthard.

Fplgrnbe Botschaft wird verlesen und an die Finanz»
Commission gewiesen:

B. Gesetzgeber! Die Verwalîungskammer von Fry»
burg und Bern haben einberichtet, daß die Erndte
in den an der Grenze liegenden Gegenden dieses Can.
tons so reich ausgefallen sey, daß die Einwohner der-

stlben um die Erlaubniß ansuchen, einen Theil ihres

Getreides in das Fürstenthum Neuenbnrg zu verkaufen,

UM nicht wegen den beträchtlichen Frachtkosten, die

mit dem Verkauf ins Innere der Republik verbunden

wären, in Schaden versczt zu werden. Diesen Bench-
ten ist eine Petition der Gemeinden des Distr. Seeland

beygefügt, worin sie jene Erlaubniß begehren« Beyde

genannte» Verw. Kammern unterstützen dieses Begehren.

Die von Fryburg schlagt aber vor, daß miau so

wie chinais unter der alten Regierung den Einwohncrm
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des FürstenlhuMs Neuenburg den Ankànf des Getreides

»ntter der Einschränkung gestatte, daß er aus dem Wo.

cheumarkt M Estavayer geschehe, und zwar gegen Vor.
Weisung eines Zeugnisses ihrer Orlsbchsrde, enthaltend

den Namen und Wohnort des Tragers, nebst der

Anzahl seiner Hausgenossen und der Quantität des Ge-

lreives, welcher er bedökfe, und daß nicht mehr als

vier Viertel wöchentlich auf eine Haushaltung anzukau-

sen erlaubt werde.

Die Verwalrungskammer von Bern glaubt ihrerseits,

daß keine andere Einschränkung zumachen sey, als daß

der Verkauf an Ausländer blos auf dem Markt zu

Erlach, nicht aber bey den Häusern gestattet werden

sollte, und nicht länger als dis zu Anfang des kiinfli,
gen Jahres,

Der Vollz^ Nath findet das Begehren der an der

nordwestlichen Grenzen der Republik liegenden Distrikte

der Cantone Fryburg und Been gegrünbet und schlägt

Ihnen vor, so wie dies schon im verflossenen Jahr zu

Gunsten der Einwohner des Ncuschateller Gebiets ge.

sthehen ist:
1. Ecklich für die erwähnten Gegenden eine Aus-

nähme von dem Gesetz vom iz. Herdstm. 179? zu

gestalten. Daher
2. den Voll;-. Rath zu bevollmächtigen, zwey Markt.

Plätze, den einen im Canton Fryburg und den andern

im Canton Bern zu bestimmen, wo Fremde Getreide

ankaufen dürfen.

5. Diese Ausstchr-Erlaubniß jedoch mn bis auf den

Jenner zu gestatten, dem Vsllz. Rath aber zu über-

küssen, sie auch »och früher einzuziehen, wenn das Be-

dürsniß des Absatzes für die Einwohner jener Distrikte
eine längere Fortdauer nicht erheischen oder das allfäl.

lige Steigen der Getccidpreise im Lande,, dieselbe nicht

gestatten sollte.

Die Polizey-Csmmißion legt ihr Gutachten über das

Loskanfgeschäft der Unterhaltung von Zuchlthieren des

B- Wohlcrs von Wahlen vor, welches für z Tage auf
< den CanzlcytisÄ gelegt wird.

Von der Constitutionscommiß-on wird über die Bitte
des Friede. Grelhcr von Wies in der Markgrafschaft

Badendurlach, dermal Leinweber zu Madiswyl im C

Bern, um Aufnahme in das helvetische Bürgerrecht,

Bericht erstattet, und in Folge desselben diese Bittschrift
an den Voll;. Rath gewiesen, um dem Grether wo

möglich zu Erlangung eines Heymachscheines zu verhel-

ftn und ihn dann übrigens nach dem Gesetze zu halten.

(Die Fortsetzung folgt.)

Wettere von der zu Revision des Mtmizipali-
tätsgesetzes niedergeftzten Comißiou des sie-
fttzg. Rathes vorgetragene GefetzvorWäge..

(Beschluß des Gesetzvorschlaqs über vie Verwaltung
des Gemeindgütev.)

Dritter Abfchncht't.
Verrichtungen Qrganisa tio n und Be-

st i m m u n gen der Rechte u nvPflich.
ten der G e m e i n d s k am m et»

2?. Die Gemeindskammern beschäftigen sich eines-
theils mit der Besorgung und Verwaltung der best

Gemeinds- oder Heimathsgenossen zustehenden Gemeinde-

guter, die nicht Armengüter sind, und der Beziehung
und Verwendung ihrer Einkünfte; andernlheils mit
der Führung der Register ihrer Gemeinds, oder Hei-
mathsgenosse.

26. Zu Abfassung eines gültigen Beschlusses bedarf
es eineslheils der Anwesenheit von einem mehr als tit
Hälfte der Glieder der Gemeindskammern, oder in
den Fällen, wo in denjenigen Gemeinden, in welchem

Gemeindscommissarien aufgestellt sind, die Gemeinds.
Commissarien beygezogen worden müssen, der Glieder'
der Gemeindskammer und d.r Commiffarien zusammen,

genommen, andersthcils der absoluten Mehrheit der an-
wesenden Glieder. — Des Präsidenten Stimme wirlo
nur bey instehenden Stimmen mitgezählt

27. Der Gemeindammann kaun den Sitzungen bet'
Gemeindskammer beywohnen ; er hat dabey kun Stim-
recht, fondern wacht blos, daß nicht den Gesetze»,

entgegen gehandelt werde.

28. Der Gemeindsammann beeidigt alliäh' lieh, nach-

der Formel einer jeden Eonseßion, die Mitglieder des
Gemeindskammer und die Gemeindscommissarien dahin,-
daß sie die Pjkichtcn ihrer Stelle nach bestem Gewissem

in wahrer Treue erfüllen wollen.

29. Die Gemeindskammern stehen in Betreff ihrer
Verhandlungen unter der Oberaufsicht der Vcrwa!»-
tnngskammer des Cantons von welcher sie aufVerlei-
dnng der Generalversammlung oder anderer mittelbaren
oder unmittelbaren Anzeigen hin, nach Untersuchung
der Sache zurecht gewiesen, eingestellt, enlsezt, und'
den Gerichten übergeben werde» können,, unter Vor.»
behalt jedoch, des Nekuries vor dey Vollziehunqsrath.

Im Fall der Suspension oder Entsetzung soll die

Generalversammlung der Gemeindsgenossen alsoMch
zu einer neuen Wahl zusammenbcrussen werden.

ZV. Die Gemeiadàuimern können sich in ss viele-'
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